
GESCHÄFTSORDNUNG

FÜR DEN BEZIRKSTAG MITTELFRANKEN

(GeschOBT)

Vom 02. November 2023

INHALTSVERZEICHNIS

A) Bezirksorgane und Aufaaben

L Bezirkstag

§ 1 Allgemeine Zuständigkeit

§ 2 Aufgaben

§ 3 Bezirkstagsmitglieder

§ 4 Information, Niederschrift, Akteneinsicht, Umgang mit Dokumenten

§ 5 Fraktionen

IL Ausschüsse

§ 6 Allgemeines

§ 7 Aufgaben

§ 8 Bezirksausschuss

§ 9 Sozialausschuss

§ 10 Bildungsausschuss

§ 11 Kulturausschuss

§ 12 Wirtschafts- und Umweltausschuss

§ 13 Jugend-, Sport- und Regionalpartnerschaftsausschuss

§ 14 Liegenschaftsausschuss

§ 15 Rechnungsprüfungsausschuss

1



i[LBezi rkstaqspräsidenti n/
Bezirkstaqspräsident und
Bez i rksve rwa Itu na

§ 16 Vorsitz im Bezirkstag und in den Ausschüssen

§ 17 Aufgaben

§ 18 Bezirksverwaltung

§ 19 Regierung

IV. Beauftragte des Bezirkstages

§ 20 Allgemeines

§ 21 Aufgaben, Rechte und Pflichten

V. Sonstige Beteiligungen

§ 21 a Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken

§ 22 Blindenanstalt Nürnberg eV.

§ 23 Zweckverband Burg Aben berg

§ 24 Jüdisches Museum Franken e.V.

§ 25 Zweckverbände Altmühlsee, Brombachsee, Rothsee

Geschäftsaan

I. Allgemeines

§ 26 Sitzungszwang

§ 27 Öffentliche Sitzungen

§ 28 Nichtöffentliche Sitzungen

2



II. Vorbereitung der Sitzungen

§ 29 Einberufung

§ 30 Anträge

III. Sitzung s verlauf

§ 31 Eröffnung der Sitzung

§ 32 Beschlussfähigkeit

§ 33 Eintritt in die Tagesordnung

§ 34 Beratung

§ 35 Geschäftsordnungsanträge

§ 36 Abstimmung

§ 37 Wahlen

§ 38 Ordnung

§ 39 Sitzungsende

IV. Niederschriften

§ 40 Form und Inhalt

V. Geschäftsgang der Ausschüsse

§ 41 Ausschüsse

VI. Bekanntmachungen

§ 42 Bekanntmachungen des Bezirks Mittelfranken

C) Schlussbestimmunçien

§ 43 Änderung der Geschäftsordnung

§ 44 EURO-Wertgrenzen

§ 45 In-Kraft-Treten
3



Der Bezirkstag des Bezirks Mitteifranken gibt sich aufgrund des Art. 37 der Bezirksordnung
(BezO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBI. S. 850, BayRS
2020-4-2-I), die zuletzt durch die § 6, 7 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBI. S. 385)
geändert worden ist, folgende

GESCHÄFTSORDNUNG

A) Bezirksorciane und Aufaaben

I. Bezirkstag

§1

Allgemeine Zuständigkeit

1 Der Bezirkstag entscheidet in allen eigenen und übertragenen Angelegenheiten des Be-
zirks,

1.1. die nicht dem Bezirksausschuss oder einem anderen beschließenden Ausschuss
übertragen sind,

1 .2. die nicht in die gesetzliche oder übertragene Zuständigkeit der Bezirkstagspräsiden-
tin/des Bezirkstagspräsidenten (Art. 33, 34 BezO) fallen und

1 .3. in denen nicht die Regierung von Mittelfranken nach Art. 35 b BezO tätig wird.

2. Weiter entscheidet der Bezirkstag über alle Angelegenheiten der vom Bezirk verwalteten
"Mittelfranken -Stiftung Natur-Kultur-Struktur", soweit nicht der Bezirksausschuss oder wei-
tere beschließende Ausschüsse oder die Bezirkstagspräsidentin/der Bezirkstagspräsident
nach dieser Geschäftsordnung zuständig sind.

§2
Aufgaben

Der Bezirkstag entscheidet über die Angelegenheiten gemäß Art. 29 BezO; ferner über fol-
gende Aufgaben:

1. Änderungen des Gebietes (Art. 8 BezO), des Wappens und der Fahne des Bezirks
(Art. 3 BezO)
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2. Wahlprüfung (Art. 4 BezWG)

3. Ablehnung und Niederlegung von Ehrenämtern (Art. 13 BezO)

4. Verlust der Mitgliedschaft im Bezirkstag (Art. 4 BezWG)

5. Verhängung von Ordnungsgeld (Art. 13, 14, 39 BezO)

6. Bildung von Ausschüssen (Art. 28 BezO)

7. Berufung der Mitglieder der Ausschüsse und deren Vertretungen; die Bestellung der Be-
auftragten des Bezirkstages, der Mitglieder des Verwaltungsrates von Kommunalunter-
nehmen sowie deren Vertretungen und der Beiräte

8. Berufung der Mitglieder der Vollversammlung, des Hauptausschusses und der Fachaus-
schüsse des Bayerischen Bezirketags und deren Vertretungen

9. Ausschluss wegen persönlicher Beteiligung eines Mitglieds des Bezirkstages (Art. 40
BezO)

10. Ausschluss eines Mitglieds des Bezirkstages wegen fortgesetzter Störung der Ordnung
(Art. 44 BezO)

11. Wahl der Bezirkstagspräsidentin/des Bezirkstagspräsidenten und der Stellvertretung
(Art. 30 BezO)

12. Mitwirkung bei der Ernennung der Regierungspräsidentin/des Regierungspräsidenten
(Art. 36 BezO)

13. Übernahme von Aufgaben der Landkreise und kreisfreien Städte (Art. 49 BezO)

14. Beteiligung des Bezirks nach dem Gesetz über kommunale Zusammenarbeit

15. Errichtung und Verwaltung von bezirkskommunalen Stiftungen nach Art. 20 Bayerisches
Stiftungsgesetz
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16. Übertragung von Verwaltungsaufgaben auf die Regierung (Art. 35 b BezO)

17. Vorlagen des Bezirksausschusses

18. Nachprüfung von Ausschussbeschlüssen

19. Generalausbaupläne der Einrichtungen

20. Planung und Baudurchführung einschließlich Außenanlagen und technischen Betriebs-
anlagen (Vorentwurf und Haushaitsunterlage- Bau, nachfolgend ”HU-Bau") über
4.000.000,00 EUR

21. Über- und außerplanmäßige Ausgaben (und Maßnahmen), die einen Betrag von
200.000,00 EUR im Einzelfall übersteigen (Art. 58 BezO), ferner für Investitionen i. S.
des Art. 58 Abs. 4 BezO

22. Verleihung von Kultur- und Förderpreisen, des lnklusionspreises sowie der Bezirksme-
daille und des Ehrenbriefs des Bezirks

23. Grundsatzfragen der Landes- und Regionalplanung und der Energieversorgung.

24. Geschäftsordnungen

25. Richtlinien (Art. 22, 33 Abs. 1 Satz 2, 35 b, 58 BezO)

26. "M ittelfranken-Stiftung Natur-Kultur-Struktur":

- Entscheidungen über mehr als ein Viertel des Betrages vom Grundstockvermögen
der "Mittelfranken-Stiftung Natur-Kultur-Struktur". Maßgebend für die Bestimmung
des Weds des Grundstockvermögens ist der letzte Stichtagswert zum 31.12.

- Vergabe von Mitteln ab einem Betrag von 250.000,00 EUR,

- über- und außerplanmäßige Ausgaben der "Mittelfranken-Stiftung Natur-Kultur-
Struktur", die einen Betrag von 50.000,00 EUR im Einzelfall übersteigen.
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27. Bezirkskliniken Mitteifranken:

Beschlussfassung über die Unterstützung der Durchführung von größeren Investitions-
maßnahmen mit einem Eigenanteil von mindestens 15 Mio. Euro, den das Kommunal-
unternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken nicht ohne finanzielle Hilfe des Bezirks tra-
gen können. Die Beschlussfassung soll vor Aufnahme in das Krankenhaus-Baupro-
gramm erfolgen.

28. Beschlussfassung über versorgungspolitische Fragen und Entscheidungen der Weiter-
entwicklung der klinischen und sektorenübergreifenden Psychiatrie, Psychotherapie,
Psychosomatik, Suchtmedizin und Neurologie/Neurologischen Rehabilitation, soweit
nicht das Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken nach seiner Satzung
zuständig ist.

§3
Bezi rkstagsm itglieder

Die Bezirkstagsmitglieder vertreten die Bürgerinnen und Bürger des Bezirks Mittelfranken eh-
renamtlich. Sie sind an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen
unterworfen.

§4
Information, Niederschrift, Akteneinsicht, Umgang

mit Dokumenten

Für Angelegenheiten, die Gegenstand der Beratung und Abstimmung sind, steht den
Bezirkstagsmitgliedern ein Recht auf umfassende Information zu.

2. Bezirkstagsmitglieder können jederzeit die Niederschriften der öffentlichen sowie der
nichtöffentlichen Sitzungen einsehen und sich unentgeltlich Kopien der Niederschriften
der öffentlichen Sitzungen erteilen lassen.

Kopien von Beschlüssen, die in nichtöffentlicher Sitzung gefasst wurden, können ver-
langt werden, sobald die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind.

3. Bezirkstagsmitgliedern steht ein Recht auf Akteneinsicht zu, soweit ihnen gemäß Art. 31
Abs. 2 BezO Befugnisse übertragen sind.

4. Der Verschwiegenheitspflicht unterfallende schriftliche und elektronische Dokumente,
insbesondere Sitzungsunterlagen, sind so aufzubewahren, dass sie dem unbefugten Zu-
griff Dritter entzogen sind. Im Umgang mit solchen Dokumenten beachten die Bezirks-

tagsmitglieder Geheimhaltungsinteressen und den Datenschutz. Werden diese Doku-
mente für die Tätigkeit als Bezirkstagsmitglied nicht mehr benötigt, sind sie zurückzuge-
ben oder datenschutzkonform zu vernichten bzw. zu löschen.



5. Die Bezirksräte, die über die technischen Voraussetzungen zum Versenden und Emp-
fangen elektronischer Post verfügen, können der Bezirksverwaltung schriftlich eine
elektronische Adresse mitteilen, an die Einladungen im Sinne des § 29 Nr. 2 übersandt
bzw. von der Anträge im Sinne des § 30 versandt werden.

§5
Fraktionen

Bezirkstagsmitglieder können sich auf der Grundlage grundsätzlicher politischer Über-
einstimmung zur Erreichung gemeinsamer Ziele zu Fraktionen zusammenschließen.
Eine Fraktion muss mindestens zwei Mitglieder haben. Als Fraktion gilt eine Partei oder
Wählergruppe mit mindestens zwei Sitzen.

2. Die Bildung und Bezeichnung der Fraktionen sowie deren Vorsitzende und ihre Stellver-
tretung sind der Bezirkspräsidentin/ dem Bezirkstagspräsidenten mitzuteilen; dieser oder
diese unterrichtet den Bezirkstag. Satz 4 gilt entsprechend für während der Wahlzeitein -

tretende Änderungen des Stärkeverhältnisses der Fraktionen und Gruppen.

II. Ausschüsse

§6
Allgemeines

Für jedes Ausschussmitglied werden stellvertretende Mitglieder in einer bestimmten Rei-
henfolge namentlich bestellt. Diese sind nur bei Verhinderung des ordentlichen Mitglieds
antrags-, beratungs- und stimmberechtigt. Das Ausschussmitglied hat im Vertretu ngsfall
grundsätzlich eigenständig seine Stellvertretung zu informieren.

2. Scheidet ein Ausschussmitglied aus seiner Partei oder Wählergruppe aus, verliert es
den Sitz.

§7
Aufgaben

Beschließende Ausschüsse entscheiden anstelle des Bezirkstages.

2. Vorberatende Ausschüsse bereiten die Beratung im Bezirkstag oder Bezirksausschuss
vor.



3. Berührt eine Angelegenheit mehrere Ausschüsse, können diese gemeinsam beraten.
Jeder Ausschuss beschließt dabei jedoch gesondert. Kommen die Ausschüsse nicht zu
einem übereinstimmenden Ergebnis, entscheidet der Bezirkstag.

§8
Bezirksausschuss

1. Der Bezirksausschuss beschließt neben den Angelegenheiten gemäß Art. 25 BezO an-
stelle des Bezirkstages bei allen Aufgaben,

- die nicht nach § 2 der Geschäftsordnung oder anderen Bestimmungen der Be-
zirksordnung dem Bezirkstag vorbehalten sind,

- die keinem anderen beschließenden Ausschuss zugewiesen sind,

- die nicht in die gesetzliche oder übertragene Zuständigkeit der Bezirkstagspräsi-
dentin/des Bezirkstagspräsidenten (Art. 33, 34 BezO) fallen und

- in denen nicht die Regierung gemäß Art. 35 b BezO tätig wird.

2. Der Bezirksausschuss beschließt über grundsätzliche Angelegenheiten des Sozialpsy-
chiatrischen Dienstes für Stadt und Landkreis Fürth, wie Fragen des Bedarfs und der
Struktur.

3. Der Bezirksausschuss beschließt nach Vorberatung im Anlagebeirat über wesentliche
Änderungen bei der Anlage des Grundstockvermögens der "Mittelfranken -Stiftung Na-
tur-Kultur-Struktur" in der Höhe bis zu einem Viertel des Betrags vom Grundstockvermö -

gen. Maßgebend für die Bestimmung des Werts des Grundstockvermögens ist der letzte
Stichtagswert zum 31.12.

Der Bezirksausschuss beschließt über die Vergabe von Mitteln der Stiftung ab einem
Betrag von 20.000,00 EUR.

Der Bezirksausschuss beschließt weiter über die Genehmigung von überplanmäßigen
und außerplanmäßigen Ausgaben der "Mittelfranken-Stiftung Natur-Kultur-Struktur", die
einen Betrag von 20.000,00 EUR im Einzelfall überschreiten.

5. Der Bezirksausschuss beschließt über Nachträge zur HU-Bau, sofern der Nachtrag 15 %
der bisherigen HU-Bau bzw. 1 .000.000 EUR je Nachtrag übersteigt.

6. Der Bezirksausschuss beschließt, soweit nicht der Bezirkstagspräsidentin/dem Bezirks-

tagspräsidenten nach Art. 34 Abs. 1 Satz 3 BezO zur Erledigung übertragen oder ihr/ihm
nach Art. 34 Abs. 2 BezO kraft Gesetzes obliegt,
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6.1 über die Ernennung, Beförderung, Abordnung, Versetzung, Zuweisung an eine
Einrichtung, Ruhestandsversetzung und Entlassung von Beamtinnen und Beam-
ten des Bezirks sowie die Einstellung, Höhergruppierung, Abordnung, Versetzung,
Zuweisung zu einem Dritten, Beschäftigung mittels Personalgestellung und Ent-
lassung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern des Bezirks.

6.2 unabhängig von der Besoldungs-/Entgeltgruppe über die Personalangelegenhei-
ten der

- Leitungen der Bezirkseinrichtungen

- Verwaltungsleitungen der Bezirkseinrichtungen

- Leitungen der Referate und Stabsstellen der Bezirksverwaltung, soweit sie
der Bezirkstagspräsidentin/dem Bezirkstagspräsidenten oder der Direkto-
rin/dem Direktor der Bezirksverwaltung direkt zugeordnet sind

- Leitungen der bezirklichen Schulen.

7. Der Bezirksausschuss beschließt über die Annahme der Angebote von Spenden, Schen-
kungen und ähnlichen Zuwendungen an den Bezirk Mittelfranken, seine Einrichtungen
und die ”Mittelfranken -Stiftung Natur-Kultur-Struktur" über 300,00 EUR.

8. Im Übrigen ist der Bezirksausschuss für den Bezirkstag vorberatend tätig für den Stellen-
plan.

Sozialausschuss

1. Der Sozialausschuss beschließt im Rahmen des Haushalts bis zu einem Betrag von
400.000 FUR über die Bewilligung von Zuwendungen und Zuschüssen an Träger der
freien Wohlfahrtspflege und sonstige Träger von Einrichtungen und Diensten.

2. Im Übrigen ist der Sozialausschuss vorberatend in den Angelegenheiten des Bezirks als
überörtlicher Träger der Sozialhilfe, Träger der Eingliederungshilfe und der Kriegsopfer-
fürsorge.

3. Neben den beschließenden Mitgliedern können von den folgenden Institutionen zu be-
nennende Sachverständige zu den öffentlichen Ausschusssitzungen beigezogen wer-
den:

- Bayerisches Rotes Kreuz

- Diakonisches Werk
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- Caritasverband

- Arbeiterwohlfahrt

- Evangelisch-Lutherische Kirche

- Römisch-Katholische Kirche

- lsraelitische Kultusgemeinde

- Sozialverband VdK Bayern

- Landesverband der Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V.

- Paritätischer Wohlfahrtsverband

- Bezirksverband Mittelfranken im Bayerischen Gemeindetag

- Bezirksverband Mitteifranken im Bayerischen Landkreistag

- Bezirksverband Mitteifranken im Bayerischen Städtetag

- Private Träger sozialer Einrichtungen

- Mittelfränkische Selbsthilfegruppen

- Verein der Angehörigen psychisch Kranker e. V.

- Vertretung der mittelfränkischen Psychosozialen

-Arbeitsgemeinschaft (PSAGs)/Regionalen Steuerungsverbünde
-Vertretung des Mittelfränkischen Behindertenrats.

Für jede Sachverständige/jeden Sachverständigen soll eine Vertretung benannt werden.

Als weitere Sachverständige/weiterer Sachverständiger kann die Leitung des Sachge-
bietes Gesundheit, Pharmaziewesen der Regierung von Mittelfranken oder deren Ver-
tretung beigezogen werden.

§10
Bildungsausschuss

1. Der Bildungsausschuss beschließt über allgemeine Angelegenheiten

1.1 des Zentrums für Hörgeschädigte des Bezirks Mittelfranken mit staatlicher Paul -
Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören, Nürnberg

1.2 des Berufsbildungswerkes Bezirk Mittelfranken Hören, Sprache, Lernen in Nürn-
berg mit Außenstelle in Ansbach für den Förderschwerpunkt Lernen sowie einer
Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung des Bezirks Mittelfranken, För-
derschwerpunkte Hören und Sprache, Nürnberg
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1.3 der Alfred-Welker-Berufsschule Staatliche Berufsschule zur sonderpädagogischen
Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg

1.4 der Robert-Limpert-Berufsschule, Staatliche Berufsschule zur sonderpädagogi-
schen Förderung, Förderschwerpunkt Lernen Ansbach

1 .5 der Bertha-von -Suttner-Schule, Staatliche Schule mit schulvorbereitender Einrich-
tung, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische
Entwicklung, Nürnberg

1 .6 Schule am Westpark des Förderzentrums, Förderschwerpunkt Sprache, Nürnberg

1.7 der Heilpädagogischen Tagesstätte im Pädagogischen Zentrum Bertha von Sutt-
ner

1 .8 der Maschinenbauschule Ansbach

1 .9 der Berufsfachschule für Musik in Dinkelsbühl.

2. Im Übrigen ist er vorberatend für den Bezirksausschuss für

2.1 grundsätzliche Fragen der Schul- und Berufsbildung in Mittelfranken, ausgenom-
men die agrarischen Bildungseinrichtungen

2.2 Bedarfsfeststellung bei Baumaßnahmen der in Nummer 1 genannten Schulen und
berufsbildenden Einrichtungen

2.3 Raum- und Funktionsprogramme der in Absatz 1 genannten Schulen und berufs-
bildenden Einrichtungen.

§11
Kulturausschuss

Der Kulturausschuss beschließt über

1 .1 allgemeine Angelegenheiten der kulturellen Einrichtungen des Bezirks
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1 .1.1 des Fränkischen Freilandmuseums Bad Windsheim

1 .1 .2 der Forschungsstelle für fränkische Volksmusik

1 .1 .3 der Trachtenforschungs- und -beratungsstelle

1.1 allgemeine Angelegenheiten der Beteiligungen des Bezirks
am

1.2.1 Zweckverband Burg Abenberg

1 .2.2 Jüdisches Museum Franken e.V.

1 .3 allgemeine Angelegenheiten der Kulturveranstaltungen des Bezirks

1 .4 die Verteilung der Mittel des Bezirks Mittelfranken und der ”Mittelfranken-Stiftung
Natur-Kultur-Struktur" zur Förderung

1.4.1 der Museen, Sammlungen, Ausstellungen

1.4.2 der Theater

1 .4.3 der Musik

1 .4.4 der sonstigen Kunstpflege

1 .4.5 der Denkmalpf lege

1.4.6 der Heimatpf lege

1.4.7 der Kultur der Vertriebenen und Spätaussiedler und von Menschen mit Mig-
rationshintergrund

1 .4.8 der übrigen Kulturbereiche in Mittelfranken soweit nicht der Bezirkstag, der
Bezirksausschuss oder die Bezirkstagspräsidentin/ der Bezirkstagspräsident
zuständig sind.

2. Im Übrigen ist er vorberatend für den Bezirksausschuss für

2.1 alle grundsätzlichen Fragen und Angelegenheiten der Kultur in Mittelfranken

2.2 griindsätzliche Angelegenheiten der kulturellen Einrichtungen nach Nm. 1.1 und
1.2

2.3 die Gewährung von Zuschüssen des Bezirks und der ”Mittelfranken-Stiftung Natur-

Kultur-Struktur" nach Nr. 1 .4
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2.4 Die Bedarfsfeststellung bei Baumaßnahmen der in Nr. 1.1 genannten kulturellen
Einrichtungen.

§12
Wirtschafts- und Umweltausschuss

Der Wirtschafts- und Umweltausschuss beschließt über

1 .1 grundsätzliche Fragen der Zweckverbände Altmühlsee, Brombachsee und Roth -

see.

1 .2 die Verteilung der Mittel des Bezirks Mittelfranken und der ”Mittelfranken -Stiftung
Natur-Kultur-Struktur" zur Förderung der Naherholung, des Naturschutzes und der
Landschaftspflege, soweit nicht der Bezirkstag, der Bezirksausschuss oder die Be -

zirkstagspräsidentin/der Bezirkstagspräsident zuständig sind

1 .3 Einzelfragen der Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdori und des ökologi-
schen Landbaus

1 .4 Einzelfragen der Landes- und Regionalplanung

1 .5 Einzelfragen der mittelfränkischen Fischerei.

2. Im Übrigen ist er vorberatend für den Bezirksausschuss für

2.1 Grundsatzfragen

2.1.1 der Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf

2.1.2 der Fischerei

2.1.3 der Wirtschaft

2.1.4 der Landes- und Regionalplanung

2.1.5 der Energieversorgung

2.1.6 der Regionalstruktur
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2.1.7 des Umweltschutzes

2.1.8 der Naherholung und des Fremdenverkehrs.

2.2 die Bedarfsfeststellung bei Baumaßnahmen der in Nummer 2.1.1 genannten Ein-
richtung

2.3 das Raum- und Funktionsprogramm der in Nummer 2.1.1 genannten Einrichtung.

§13
Jugend-, Sport- und Regionalpartnerschaftsaus -

schuss

1. Der Ausschuss wirkt mit in Fragen der Jugendpflege und des Sports.

1.1 Er beschließt die Verteilung der Mittel zur Förderung der Jugendpflege und des
Sports, soweit nicht der Bezirkstag, der Bezirksausschuss oder die Bezirkstags-

präsidentin/der Bezirkstagspräsident zuständig sind.

1 .2 Im Übrigen ist er vorberatend für den Bezirksausschuss in Grundsatzfragen

1.2.1 der Jugendpflege

1 .2.2 des Sports.

2. Der Ausschuss wirkt in Fragen der Regionalpartnerschaften mit der französischen Re-
gion Nouvelle-Aquitaine, den drei Departements Haute-Vienne, Creuse und Corrèze, mit
der polnischen Wojewodschaft Pommern und der tschechischen Region Südmähren so-
wie bei sonstigen Fragen der Völkerverständigung mit.

2.1 Er beschließt über die Gewährung von Zuschüssen außerhalb der Richtlinien zur
Förderung der Regionalpartnerschaften zwischen der französischen Region Nou-
velle-Aquitaine, den drei Departements Haute-Vienne, Creuse und Corrèze, der
Wojwodschaft Pommern, der Region Südmähren und dem Bezirk Mittelfranken,
soweit nicht der Bezirkstag, der Bezirksausschuss oder die Bezirkstagspräsiden-
tin/der Bezirkstagspräsident zuständig sind.

2.2 Darüber hinaus ist der Ausschuss vorberatend tätig.

3. Neben den beschließenden Mitgliedern werden Sachverständige zu den öffentlichen
Ausschusssitzungen beigezogen:
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- die Vorsitzende/der Vorsitzende des Bezirksjugendringes Mitteifranken

- die stellvertretende Vorsitzende/der stellvertretende Vorsitzende des Bezirksjugendrin-
ges Mittelfranken

- die Vorsitzende/der Vorsitzende des Bayerischen Landessportverbandes, Bezirk Mittel-
franken

- die Bezirksschützenmeisterin/der Bezirksschützenmeister des Mittelfränkischen Schüt-
zenbundes

- die Vorsitzende/der Vorsitzende des Bezirksverbandes Mittelfranken e.V. der Europa -

Union Deutschland

- die Leiterin/der Leiter des Deutsch-Französischen Instituts (DFI) Erlangen

- die Vorsitzende/der Vorsitzende der Deutsch -Polnischen Gesellschaft in Franken.

§14
Liegenschaftsausschuss

Der Liegenschaftsausschuss beschließt über

1.1 die Planung und Baudurchführung einschließlich Außenanlagen und technischen Be-
triebsanlagen (Vorentwurf und HU-Bau) bis zu 4.000.000,00 EUR,

1.2 die Vergabe von Bauaufträgen bis zu 4.000.000,00 EUR sowie die Vergabe von Archi-
tekten- und lngenieurleistungen über 200.000,00 EUR

1.3 einzelne Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten über einem Betrag von
100.000,00 EUR bis einschließlich 200.000,00 EUR

1.4 die Vermietung/Anmietung und Verpachtung/Pacht einzelner Gebäude und Grundstü-
cke über einer Jahreswertgrenze von 100.000,00 EUR bis einschließlich 200.000,00
EUR sowie über grundsätzliche Standortfragen bei anzumietenden oder zu pachten-
den Gebäuden oder Grundstücken.

2. Im Übrigen ist er für den Bezirksausschuss vorberatend, insbesondere bei Nachträgen zur
HU-Bau, sofern der Nachtrag 15 % der bisherigen HU-Bau bzw. 1.000.000 EUR je Nach-
trag übersteigt.

Er berät über die Aufstellung und Fortschreibung des mittelfristigen Investitionsprogramms
”Bau" (IP-Bau).

3. Die Planung und Baudurchführung einschließlich Außenanlagen und technischen Betriebs-
anlagen bis zu 200.000,00 EUR, die Vergabe von Bauaufträgen bis zu 200.000,00 EUR
sowie von Architekten- und Ingenieurleistungen bis zu 100.000,00 EUR sind nach den Bau-
richtlinien des Bezirks Mittelfranken der Bezirksverwaltung zur Erledigung übertragen.
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Darüber hinaus sind der Bezirksverwaltung Nachträge zur HU-Bau bis zu 15 % der bishe-
rigen HU-Bau bzw. bis zu 1 .000.000 EUR je Nachtrag zur Erledigung übertragen.

§15
Rechnungsprüfungsausschuss

Dem Rechnungsprüfungsausschuss obliegt die örtliche Prüfung der Jahresrechnungen.

2. Er berät für den Bezirksausschuss die Prüfungsberichte der überörtlichen Rechnungs -

und Kassenprüfung vor.

III. Bezirkstagspräsidentin/

Bezirkstagspräsident und

Bezirks verwaltung

§16
Vorsitz im Bezirkstag und in den Ausschüssen

Die Bezirkstagspräsidentin/Der Bezirkstagspräsident führt den Vorsitz im Bezirkstag und
den Ausschüssen, ausgenommen Rechnungsprüfungsausschuss. Sie/Er kann diesen in
den Ausschüssen außer dem Bezirksausschuss nach Maßgabe des Art. 28 Abs. 2 Satz
2 BezO übertragen. Bei Verhinderung des Vorsitzenden im Bezirksausschuss und den
weiteren Ausschüssen gelten Art. 32 Satz 4 BezO und Art. 28 Abs. 2 Satz 3 BezO.

2. Sie/Er vollzieht das Bezirksrecht.

3. Sie/Er bereitet die Beratungsgegenstände vor, legt die Tagesordnung fest und beruft die
Sitzungen ein. Sie/Er vollzieht die Beschlüsse des Bezirkstages und seiner Ausschüsse.
Im Rechnungsprüfungsausschuss obliegt dies der Vorsitzenden/dem Vorsitzenden.

4. Bei Verhinderung wird sie/er von der gewählten Stellvertretung der Bezirkstagspräsiden-
tin/des Bezirkstagspräsidenten, bei deren Verhinderung von der ersten weiteren Vertre-
tung, bei deren Verhinderung von der zweiten weiteren Vertretung vertreten. Sind auch
die weiteren Vertretungen verhindert, übernimmt das an Lebensjahren älteste Bezirks -

tagsmitglied den Vorsitz.
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§17
Aufgaben

1. Die Bezirkstagspräsidentin/Der Bezirkstagspräsident erledigt in eigener Zuständigkeit

1 .1 die laufenden Angelegenheiten, die für den Bezirk keine grundsätzliche Bedeutung
haben und keine erheblichen Verpflichtungen erwarten lassen

1 .2 die Angelegenheiten des Bezirks, die im Interesse der Sicherheit der Bundesre-
publik oder eines ihrer Länder geheim zu halten sind.

2. Laufende Angelegenheiten nach Nr. 1 .1 sind insbesondere

2.1 die allgemeinen Verwaltungsgeschäfte

2.2 die Geschäfte im Rahmen gesetzlicher Vorschriften, Tarife, Verträge etc.

2.3 Entwurf und Vollzug des Bezirkshaushalts

2.4 die Beschaffung des laufenden Geschäftsbedarfs

2.5 Fragen der Zusammenarbeit der Bezirke und des Bayerischen Bezirketags

2.6 Öffentlichkeitsarbeit

2.7 Grundsatzfragen der Bezirksverwaltung (Geschäfts- und Aufgabenverteilung, Ver-
waltungsgliederung, Aufbau- und Ablauforganisation, Dienstanweisungen, etc.)

2.8 örtliche Kassenprüfungen

2.9 die Führung von Rechtsstreitigkeiten einschließlich Einlegung und Rücknahme
von Rechtsmitteln, Abschluss von Vergleichen und Bestellung einer Rechtsanwäl-
tin/eines Rechtsanwalts; dies gilt nur für Rechtsstreitigkeiten, die für den Bezirk
keine grundsätzliche Bedeutung haben und die keine erheblichen Verpflichtungen
erwarten lassen
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2.10 Bewilligung von Vorschüssen und sonstigen Sozialleistungen sowie Gewährung
von Sachschadenersatz für das Personal

2.11 Bewilligung von Urlaub, Dienstbefreiung und Dienstreisen

2.12 Entwurf des Haushalts der "Mittelfranken-Stiftung Natur-Kultur-Struktur"

2.13 Vergabe von Mitteln der "Mittelfranken -Stiftung Natur-Kultur-Struktur" bis zu einem
Betrag von 5.000,00 EUR

2.14 Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben (und Maßnahmen) der
"Mittelfranken -Stiftung Natur-Kultur-Struktur", die einen Betrag von 20.000,00 EU R
nicht übersteigen

2.15 Übertragung von Haushaltsresten im kameralen Haushalt und im Haushalt der
”Mittelfranken -Stiftung Natur-Kultur-Struktur" mit anschließender Information des
Bezirksausschusses im Rahmen der Jahresrechnung.

3. Der Bezirkstag überträgt der Bezirkstagspräsidentin/dem Bezirkstagspräsidenten fol-
gende weitere Angelegenheiten zur selbständigen Erledigung:

3.1 Die Vergabe von Lieferaufträgen im Wert bis zu 200.000 EUR;die Vergabe von
Dienstleistungsaufträgen (einschließlich Wartungsaufträge) bis zu einer Jahres-

wertgrenze von 200.000,00 EUR

3.2 die Stundung und Gewährung von Teilzahlungen bis zu 50.000,00 EUR im Einzel-
fall

3.3 die Niederschlagung sowie den Erlass von Forderungen und öffentlichen Abgaben
bis zu 25.000,00 EUR im Einzelfall

3.4 die Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Verwaltungs- und
Vermögenshaushalt bis zu 100.000,00 EUR sowie Änderungen im Verwendungs-
zweck bis zu 100.000,00 EUR im Einzelfall, bei budgetierten Einrichtungen bezo-
gen auf das Budget, soweit die Ausgaben durch Mehreinnahmen oder Minderaus-
gaben gedeckt sind

3.5 einzelne Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten bis zu 100.000,00 EUR so-
wie die Vermietung/Anmietung und Verpachtung/Pacht einzelner Gebäude und
Grundstücke bis zu einer Jahreswertgrenze von 100.000,00 EUR
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3.6 die Aufnahme von Kassenkrediten im Rahmen des in der Haushaltssatzung fest-
gelegten Gesamtbetrages

3.7 die Löschungsbewilligung, Rangfreigabe und Rangrücktrittserklärung bis zu
25.000,00 EUR im Einzelfall.

4. Der Bezirkstag überträgt der Bezirkstagspräsidentin/dem Bezirkstagspräsidenten, ne-
ben den ihr/ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben, folgende Befugnisse in Personalan-
gelegenheiten gemäß Art. 34 Abs. 1 Satz 3 BezO, Art. 33 Abs. 2 BezO soweit nicht der
Bezirksausschuss zuständig ist:

4.1 Die Befugnisse nach Art. 34 Abs. I Satz 1 Nm. 1 und 2 BezO für Beamtinnen und
Beamte bis zur Besoldungsgruppe A 14 und für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer bis zur Entgeltgruppe 14 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst oder
mit einem entsprechenden Entgelt

4.2 Entscheidungen im Dienstrecht, für welche die oberste Dienstbehörde zuständig
und eine Übertragung möglich ist, jedoch unbeschadet anderweitiger gesetzlicher
Regelungen und Bestimmungen dieser Geschäftsordnung. Gleiches gilt für die Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

5. Die Bezirkstagspräsidentin/Der Bezirkstagspräsident kann diese Angelegenheiten nach
Art. 34 Abs. 1 BezO, Art. 31 Abs. 2 BezO der leitenden Verwaltungsbeamtin/dem leiten-
den Verwaltungsbeamten, der leitenden Beamtin/dem leitenden Beamten der Sozialver-
waltung oder anderen beim Bezirk tätigen Bediensteten übertragen.

§18
Bezirksverwaltung

Die Bezirkstagspräsidentin/Der Bezirkstagspräsident leitet die Bezirksverwaltung, im
Falle ihrer/seiner Verhinderung die gewählte Stellvertretung der Bezirkstagspräsidentin/
des Bezirkstagspräsidenten.

Vertretung der Bezirkstagspräsidentin/des Bezirkstagspräsidenten im Amt ist die Direk-
torin/der Direktor der Bezirksverwaltung.

Die Bezirkstagspräsidentin/Der Bezirkstagspräsident kann den Bezirksbediensteten und
den zur Verfügung gestellten staatlichen Bediensteten allgemein und im Einzelfall sach-
liche Weisungen erteilen.

ill]



2. Die Bezirkstagspräsidentin/Der Bezirkstagspräsident führt die Dienstaufsicht über die
Bezirksbed iensteten und ist Dienstvorgesetzte/Dienstvorgesetzter der Bezirksbeamtin -

nen/Bezirksbeamten.

§19
Regierung

1. Der Regierung von Mitteifranken sind nach Art. 35 b BezO und der Vereinbarung vom
09.10.2003 folgende Bezirksaufgaben übertragen

1.1 der Vollzug der Verschlusssachenanweisungen

1.2 die Gewährung von Beihilfen an Bezirksbedienstete.

2. Der Bezirk und die Regierung leisten sich in Fachfragen zur Erfüllung ihrer Aufgaben
gegenseitig Hilfe.

IV.Beauftracite des Bezirkstacies

§20
Allgemeines

Die Beauftragten des Bezirkstages sind Mittler zwischen Bezirkstag und den von ihnen zu
betreuenden Einrichtungen und Bereichen.

Die Aufgaben der Beauftragten im Korrimunalunternehmen ”Bezirkskliniken Mittelfranken"
werden im Verwaltungsrat festgelegt.

§21
Aufgaben, Rechte und Pflichten

Die Beauftragten achten darauf, dass die Einrichtungen den gesetzlichen Vorschriften,
den Beschlüssen des Bezirkstages, seiner Ausschüsse sowie den Anordnungen der Be-
zirksverwaltung nachkommen. Sie achten weiter darauf, dass Bezirkstag, Ausschüsse
und Bezirksverwaltung ihre Verpflichtungen erfüllen.

2. Die Beauftragten haben gegen Einrichtung und Bezirksverwaltung einen umfassenden
lnformationsanspruch. Sie sind berechtigt, diese ohne Anmeldung zu besuchen und
mündlich oder schriftlich Auskünfte einzuholen.

21



3. Den Beauftragten sind Vorlagen an Beschlussgremien zuzuleiten. Insbesondere sind sie
bei der Aufstellung der Haushalts- und Stellenplanentwürfe von den Einrichtungen zu
hören. Zu den Sitzungen der Beschlussgremien, in denen wesentliche Angelegenheiten
behandelt werden, sind sie zu laden.

4. Haben Beauftragte Grund zur Beanstandung, wenden sie sich an die Leitungen der Ein-
richtungen. Helfen diese nicht ab oder sind sie dazu nicht in der Lage, wenden sie sich
an die Bezirksverwaltung. Sind sie mit der Sachbehandlung bzw. Entscheidung der Be-
zirksverwaltung nicht einverstanden, sollen sie bei der Bezirkstagspräsidentin/dem Be-

zirkstagspräsidenten die Behandlung in den Gremien des Bezirkstags beantragen.

5. Die Beauftragten können keine Anordnungen treffen oder Verantwortlichkeit gegenüber
den Einrichtungen übernehmen.

6. Bei der Haushaltsaufstellung und bei Personalentscheidungen über Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in Leitungsfunktionen sind die Beauftragten zu hören und zu beteiligen.

V. Sonstige Beteiligungen

§ 21 a
Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken

Für die Zustimmung des Bezirks Mittelfranken zur Errichtung von oder Beteiligungen an Un-
ternehmen in privater Rechtsform ist eine 2/3-Mehrheit des Bezirkstages erforderlich.

§22
Blindenanstalt Nürnberg e.V.

Vertretungen des Bezirks im Verein Blindenanstalt Nürnberg e.V. dürfen Satzungsänderungen
nur nach vorheriger Genehmigung des Bezirkstages, dem Haushalt des Vereins, insbeson-
dere dem Stellenplan, Finanzplan und Investitionsprogramm nur nach vorheriger Genehmi-
gung im Bezirksausschuss zustimmen.

§23
Zweckverband Burg Abenberg

Vertretungen des Bezirks Mittelfranken im Zweckverband Burg Abenberg dürfen Satzungsän-
derungen nur nach vorheriger Genehmigung des Bezirkstages, dem Haushalt des
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Zweckverbandes, insbesondere dem Finanzplan und Investitionsprogramm nur nach vorheri-
ger Genehmigung im Bezirksausschuss zustimmen.

§24
Jüdisches Museum Franken eV.

Vertretungen des Bezirks Mittelfranken im Vorstand des Vereins "Jüdisches Museum" e.V.
dürfen Satzungsänderungen nur nach vorheriger Genehmigung durch den Bezirkstag, dem
Haushalt des Vereins, einschließlich Stellenplan, Finanzplan und Investitionsprogramm nur
vorbehaltlich der Genehmigung durch den Bezirksausschuss zustimmen.

§25
Zweckverbände Altmü hisee, Brom bachsee, Rothsee

Vertretungen des Bezirks Mittelfranken in den Zweckverbänden Altmühlsee, Brombachsee,
Rothsee dürfen Satzungsänderungen nur nach vorheriger Genehmigung durch den Bezirks-
tag, dem Haushalt des Zweckverbandes, einschließlich Stellenplan, Finanzplan und Investiti-
onsprogramm nur nach vorheriger Genehmigung im Bezirksausschuss zustimmen.

B) Geschäftsgang

I. Allgemeines

§ 26
Sitzungszwang

Der Bezirkstag beschließt in Sitzungen. Eine Beschlussfassung durch mündliche Befragung
außerhalb der Sitzungen oder im schriftlichen Umlaufverfahren ist ausgeschlossen.

§27
Offentliche Sitzungen

Zu den öffentlichen Sitzungen des Bezirkstags hat jedermann Zutritt im Rahmen der
räumlichen Möglichkeiten.

2. Ton- und Bildaufnahmen jeder Art bedürfen der Zustimmung der Vorsitzenden/des Vor-
sitzenden; sie sind auf Verlangen eines einzelnen Mitglieds hinsichtlich seiner Person
zu unterlassen.
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3. Für die Medienvertretungen sind Plätze freizuhalten.

§28
Nichtöffentliche Sitzungen

In nichtöffentlicher Sitzung werden behandelt:

Personalangelegenheiten

Grundstücksangelegenheiten

Sonstige Angelegenheiten, deren Geheimhaltung oder Vertraulichkeit nach der Natur
der Sache oder aus Rücksicht auf das Wohl der Allgemeinheit oder wegen berechtigter
Ansprüche Einzelner erforderlich ist.

II. Vorbereitung der Sitzungen

§29
Einberufung

Der Bezirkstag wird nach Bedarf, mindestens jedoch zweimal jährlich von der Bezirks-

tagspräsidentin/dem Bezirkstagspräsidenten einberufen.

2. Die Bezirkstagsmitglieder werden mit ihrem Einverständnis elektronisch zu den Sitzun-
gen eingeladen, indem der Sitzungstermin und der Sitzungsort durch eine E-Mail und
die Tagesordnung durch einen mit dieser E-Mail versandten Link auf ein in einem tech-
nisch individuell gegen Zugriffe Dritter geschützten Bereich (Ratsinformationssystem)
eingestelltes und abrufbares Dokument mitgeteilt werden. Die Tagesordnung kann bis
spätestens zum Ablauf des 3. Tages vor der Sitzung ergänzt werden. Bei Störungen des
Ratsinformationssystems kann auch per E-Mail oder schriftlich unter Beifügung der Ta-
gesordnung eingeladen werden.

3. Die Tagesordnung geht zu, wenn die E-Mail nach Nr. 2 im elektronischen Briefkasten
des Empfängers oder bei seinem Provider abrufbar eingegangen und üblicherweise mit
der Kenntnisnahme zu rechnen ist. Bei schriftlicher Ladung gilt die Tagesordnung am
dritten Tag nach Aufgabe zur Post als zugestellt.

4. Der Tagesordnung sollen weitere Unterlagen insbesondere Beschlussvorlagen, beige-
fügt werden, wenn und soweit das sachdienlich ist und Gesichtspunkte der Vertraulich-
keit sowie des Datenschutzes nicht entgegenstehen. Die weiteren Unterlagen werden
grundsätzlich nur elektronisch in der Regel im Ratsinformationssystem im Sinne von Nr.
2 zur Verfügung gestellt.

5. Die Ladungsfrist beträgt 7 Tage, sie kann in dringenden Fällen auf 3 Tage verkürzt wer-
den. Der Sitzungstag und der Tag des Zugangs der Ladung werden bei der Berechnung
der Frist nicht mitgerechnet.
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6. Die Regierungspräsidentin/Der Regierungspräsident ist zu allen Sitzungen einzuladen.

Die Ladung über die öffentliche Sitzung ist ortsüblich bekanntzumachen. Soweit die Sit-
zung nicht öffentlich ist, sind nur Ort und Zeit der Sitzung öffentlich bekanntzumachen.

§30
Anträge

Anträge, die in einer Sitzung behandelt werden sollen, sind schriftlich oder elektronisch
zu stellen und ausreichend zu begründen. Bei elektronischer Übermittlung sind Geheim -

haltungsinteressen und der Datenschutz zu beachten. Anträge sollen spätestens bis
zum 14. Tag vor der Sitzung bei der Bezirksverwaltung eingereicht werden. Anträge
werden unmittelbar nach Eingang per Mail allen Bezirkstagsmitgliedern zur Kenntnis
gegeben. Soweit ein Antrag mit Ausgaben verbunden ist, die im Haushaltsplan nicht
vorgesehen sind, soll er einen Deckungsvorschlag enthalten. Anträge, für die nach der
Geschäftsordnung ein Ausschuss beschließend oder vorberatend zuständig ist, sind
von der Bezirkstagspräsidentin/vom Bezirkstagspräsidenten direkt an den zuständigen
Ausschuss weiterzuleiten. Dies gilt nicht für Dringlichkeitsanträge. Nr. 2 Satz 2 gilt ent-
sprechend.

2. Dringlichkeitsanträge sind spätestens vor Beginn der Sitzung schriftlich bei der Vorsitzen -

den/dem Vorsitzenden einzureichen. Die Dringlichkeit ist zu begründen. Der Bezirkstag
entscheidet über die Zulassung.

3. Anträge zur Geschäftsordnung, Änderungsanträge, Zusatzanträge etc. während der Sit-
zung bedürfen nicht der Schriftform.

III. Sitzu ncisverlauf

§31
Eröffnung

Die Vorsitzende/Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung, stellt die ordnungsgemäße Ladung und
die Beschlussfähigkeit des Bezirkstages fest und gibt Entschuldigungen bekannt.

§32
Beschlussfähigkeit

Der Bezirkstag ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß geladen sind
und die Mehrheit der Mitglieder anwesend und stimmberechtigt ist.
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§ 33
Eintritt in die Tagesordnung

1. Die Tagesordnung wird in der vorgelegten Reihenfolge behandelt, soweit nichts anderes
beschlossen wird.

2. Soweit erforderlich, können auf Anordnung der Vorsitzenden/des Vorsitzenden oder auf
Beschluss des Bezirkstages Sachverständige zugezogen und gutachtlich gehört wer-
den.

§34
Beratung

1. Nach Berichterstattung eröffnet die Vorsitzende/der Vorsitzende die Beratung.

2. Bezirkstagsmitglieder, die wegen persönlicher Beteiligung von der Beratung und Abstim-
mung ausgeschlossen sind, haben dies der Vorsitzenden/dem Vorsitzenden vor Eintritt
in die Beratung mitzuteilen.

3. Die Vorsitzende/Der Vorsitzende erteilt das Wort in der Reihenfolge der Wortmeldungen.
Im Zweifelsfall entscheidet sie/er über die Reihenfolge. Sie/Er kann Ausnahmen zulas-
sen. Bei Anträgen zur Geschäftsordnung ist das Wort außer der Reihe zu erteilen. Hier-
bei sind nur eine Begründung und eine Erwiderung möglich.

4. Die Rednerinnen und Redner sprechen von ihrem Platz aus und richten die Anrede an
den Bezirkstag. Sie haben sich an den Beratungsgegenstand zu halten.

5. Auflagesachen werden zusammen aufgerufen. Einzelberatung erfolgt nur auf Antrag.

6. Die Beratung wird von der Vorsitzenden/vom Vorsitzenden geschlossen.

§35
Geschäftsordnungsanträge

1. Anträge zur Geschäftsordnung sind insbesondere:

1.1 Anträge auf Vertagung

1 .2 Anträge auf Verweisung
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1 .3 Anträge auf Schluss der Beratung

1.4 Anträge auf Schluss der Redeliste

1 .5 Anträge auf Wiedereröffnung der Redeliste.

2. Geschäftsordnungsanträge sind während der Beratung eines Antrages zulässig.

§36
Abstimmung

1. Nach Schluss der Beratung wird abgestimmt.

2. Über mehrere Anträge wird in nachstehender Reihenfolge abgestimmt:

2.1 Anträge zur Geschäftsordnung

2.2 weitergehende Anträge (diese müssen einen größeren Aufwand erfordern oder
einschneidender sein)

2.3 sonstige Anträge.

3. Die Vorsitzende/Der Vorsitzende formuliert einen Beschlussvorschlag, über den mit Ja
oder Nein abgestimmt werden kann.

4. Einzelabstimmung über Auflagesachen erfolgt nur auf Antrag.

5. Die Abstimmung erfolgt durch Handheben, wenn nicht mindestens 1/4 des Bezirkstags
namentliche Abstimmung verlangt.

6. Beschlüsse werden in offener Abstimmung mit einfacher Mehrheit gefasst, soweit nicht
eine besondere Mehrheit vorgeschrieben ist.

Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt; Stimmenthaltung ist unzulässig.

7. Die Stimmen sind zu zählen und das Ergebnis ist bekanntzugeben.
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Die Vorsitzende/Der Vorsitzende stellt fest, ob der Antrag angenommen oder abgelehnt
ist.

8. Über einen bereits zur Abstimmung gebrachten Antrag kann in derselben Sitzung die
Beratung und Abstimmung nicht nochmals aufgenommen werden, es sei denn, der Be-
zirkstag beschließt einstimmig die Wiederholung der Beratung und Abstimmung.

§37
Wahlen

1. Wahlen sind geheim. Im Übrigen gilt Art. 42 BezO.

2. Neinstimmen, leere Stimmzettel und solche, die ein eindeutiges Votum nicht erkennen
lassen, sind ungültig.

§ 38
Ordnung

1. Bezirkstagsmitglieder, die die Ordnung stören, ruft die Vorsitzende/der Vorsitzende zur
Ordnung. Bei Nichtbeachtung kann sie/er das Wort entziehen.

2. Bezirkstagsmitglieder, die die Ordnung fortgesetzt erheblich stören, können von der Vor-

sitzenden/dem Vorsitzenden von der Sitzung ausgeschlossen werden. Die Zustimmung
des Bezirkstages gilt dabei als erteilt, wenn sich aus seiner Mitte kein Widerspruch er-
hebt.

3. Falls die Ordnung im Sitzungssaal nicht anders herzustellen ist, kann die Vorsit-
zende/der Vorsitzende die Sitzung unterbrechen oder aufheben. Eine unterbrochene Sit-
zung ist fortzuführen.

§ 39
Sitzungsende

Die Vorsitzende/Der Vorsitzende erklärt die Sitzung nach Behandlung der Tagesordnung für
geschlossen.



IV. N iedersch riften

§40
Form und Inhalt

1. Über die Sitzungen des Bezirkstages wird eine Niederschrift gefertigt.

Diese muss enthalten

1 .1 Tag und Ort, Beginn und Ende der Sitzung

1.2 die Namen der anwesenden Bezirkstagsmitglieder

1 .3 die Tagesordnung

1 .4 die Angabe der Öffentlichkeit oder der Nichtöffentlichkeit des Beratungsgegen-
standes

1 .5 die Namen der wegen persönlicher Beteiligung ausgeschlossenen Bezirkstagsmit-
glieder

1 .6 die Beschlüsse und die Abstimmungsergebnisse

1 .7 die Unterschrift der Vorsitzenden/des Vorsitzenden und der Schriftführerin/des
Schriftführers.

2. Auf Antrag sind Erklärungen aufzunehmen.

3. Jedes Mitglied kann verlangen, dass in der Niederschrift festgehalten wird, wie es abge-
stimmt hat.

4. Tonaufzeichnungen durch die Bezirksverwaltung sind zulässig, ersetzen jedoch die Nie-
derschrift nicht. Nach Genehmigung der Niederschrift sind sie zu löschen. § 27 Nr. 2 ist
insoweit nicht anwendbar.
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5. Die Niederschrift wird in der nächsten Sitzung genehmigt. Die Genehmigung ist festzu-
stellen. Die Niederschrift der nichtöffentlichen Sitzung wird den Bezirkstagsmitgliedern
in der nächstmöglichen Sitzung im Umlaufverfahren zur Genehmigung vorgelegt.

V. Geschäftsgang der Ausschüsse

§41
Ausschüsse

Für den Geschäftsgang der Ausschüsse gelten die § 26 -40 entsprechend, soweit sich
aus folgendem nichts anderes ergibt.

2. Die Bezirkstagspräsidentin/Der Bezirkstagspräsident legt den Tagungsort und den Inhalt
der Tagesordnung von Ausschusssitzungen fest.

Hiervon ausgenommen sind Sitzungen des Rechnungsprüfungsausschusses. Die Be-
zirksverwaltung hat der Vorsitzenden/dem Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsaus-
schusses alle notwendigen Informationen zu erteilen, die zur Vorbereitung der jeweiligen
Ausschusssitzung erforderlich sind.

3. Bezirkstagsmitglieder, die an der Teilnahme der Ausschusssitzungen verhindert sind,
haben Ladung und Unterlagen eigenständig an ihre Vertretung weiterzugeben und die
Vorsitzende/den Vorsitzenden sowie das zuständige Referat der Bezirksverwaltung hier-
von zu verständigen.

4. Die Tagesordnung der Ausschüsse ist den, den Ausschüssen nicht angehörenden Be -

zirkstagsmitgliedern auf Wunsch zusammen mit den Unterlagen des öffentlichen Teiles
nach § 29 Nr. 3 GeschO zur Kenntnis zuzuleiten. Diese haben das Recht, an den Sit-
zungen teilzunehmen.

Die Sitzungsunterlagen der nichtöffentlichen Sitzungen werden jedem Bezirkstagsmit-
glied auf Wunsch zur Kenntnis zugeleitet. Hiervon ausgenommen sind Sitzungsvorla-
gen, soweit Gesichtspunkte der Vertraulichkeit und des Datenschutzes entgegenstehen,
insbesondere in Personalangelegenheiten.

Im Einzelfall hat die Bezirkstagspräsidentin/der Bezirkstagspräsident das Recht, die Her-
ausgabe von Sitzungsunterlagen zu verweigern, wenn bei der Weitergabe gegen ge-
setzliche Vorschriften verstoßen würde.

§ 4 Nr. 1 der Entschädigungssatzung bleibt unberührt.

5. Die Sachverständigen der jeweiligen Ausschüsse zählen bei der Feststellung der Be-
schlussfähigkeit nicht mit.



6. Die Sachverständigen nehmen an der Abstimmung nicht teil.

VI. Bekanntmachungen

§42
Bekanntmachungen des Bezirks Mitteifranken

Satzungen des Bezirks Mittelfranken werden im Mittelfränkischen Amtsblatt bekannt ge-
macht (Art. 19 Abs. 2 BezO).

C) Schlussbestimmuncien

§43
Anderung der Geschäftsordnung

Die Geschäftsordnung kann nur durch Beschluss des Bezirkstages geändert werden.

§44
Euro-Wertgrenzen

Die Euro-Beträge sind einschließlich gesetzlicher Umsatzsteuer zu verstehen, soweit im Ein-
zelnen nichts Abweichendes geregelt ist.

§45
In-Kraft-Treten

Die Geschäftsordnung tritt zum 02.11.2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung
vom 31 .01 .2019 mit der letzten Änderung vom 05.04.2022, außer Kraft.

Ansbach, 02.11.2023

Bezirk Mittelfranken

i2
Peter Daniel Forster
Bezirkstagspräsident
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